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Satzung des Sonneberger Handballverein e.V. 

 

Sonneberger Handballverein e.V.  

Rödnerweg 78 

96515 Sonneberg  

VR Register Nummer 767, AG Sonneberg  

 

 

§ 1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR 

1. Der Verein führt den Namen: Sonneberger Handballverein e.V.  

und hat seinen Sitz in: Rödnerweg 78, 96515 Sonneberg. Er wurde am 07.07.2007 

gegründet. 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

§ 2 ZWECK UND GEMEINNÜTZIGKEIT 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 

Förderung des Sports. 

 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

a) die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen beim Handball 

b) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen 

c) Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleiter/innen. 

 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

6. Auf Beschluss des Vorstandes darf der Verein Mitgliedern des Vorstandes oder 

Mitgliedern anderer Organe und Inhaber von Funktionen Aufwandsentschädigungen nach § 

3 Ziffer 26 a EStG (Ehrenamtspauschale) bis zur dort festgesetzten Höhe zahlen. 
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§ 3 MITGLIEDSCHAFT IN DEN VERBÄNDEN 

Der Verein ist Mitglied im 

a) Landessportbund Thüringen e. V. 

b) zuständigen Landesverband 

c) zuständigen Kreissportbund  

  

§ 4 FARBEN UND AUSZEICHNUNGEN 

1. Die Farben des Vereins sind: Schwarz/Gelb 

2. Jedes Mitglied hat das Recht zum Erwerb und zum Tragen des Vereins-Abzeichens.  

  

§ 5 MITGLIEDSCHAFT 

1. Der Verein führt als Mitglieder: 

1) ordentliche Mitglieder (ab dem 18. Lebensjahr) 

2) Kinder (bis inkl. 13 Jahre) 

3) Jugendliche (14-17 Jahre) 

4) Ehrenmitglieder 

 

2. Mitglied des Vereins kann jeder ohne Rücksicht auf Beruf, Rasse und Religion werden. 

 

3. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im Alter 

unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 

aufgenommen werden. 

 

4. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 

 

5. Die Mitgliedschaft endet: 

 

a) durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und 

spätestens 3 Monate zuvor zu erklären ist; 

b) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate mit der 

Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese 

Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber 

nicht erfüllt hat; 

c) durch Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten, der durch den Vorstand zu 

beschließen ist. Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 

Ausschlussbeschluss ist dem Auszuschließenden schriftlich mit Begründung bekannt zu 
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geben. Gegen den Ausschlussbeschluss kann der Auszuschließende schriftlich  die nächste 

Mitgliederversammlung anrufen, die endgültig entscheidet. 

d)   durch Tod. 

 

6. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem 

Verein. Im Falle des Ausschlusses dürfen Auszeichnungen nicht weiter getragen werden. 

 

7. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Art, Höhe und Fälligkeit legt die 

Mitgliederversammlung fest. 

 

§ 6 ORGANE DES VEREINS 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

  

§ 7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen. Sie soll in 

den ersten zwei Monaten nach Saisonende stattfinden.  

 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 

Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 50% der Vereinsmitglieder 

schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. Außerordentlichen 

Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den ordentlichen.  

 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch Bekanntgabe in der 

örtlichen Presse und der Internetseite des Vereins unter Wahrung einer Einladungsfrist von 

mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist 

beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.  

 

4. Die Tagesordnung soll enthalten 

a) Bericht des Vorstands; 

b) Entlastung des Vorstands; 

c) Neuwahl des Vorstands; 

d) Wahl von zwei Kassenprüfern; 

e) Veranstaltungskalender; 

f) Haushaltsvoranschlag; 

g) Anträge; 
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h) Verschiedenes  

 

5. Der Vorsitzende oder sein Vertreter leiten die Versammlung. 

 

6. Über die Versammlung hat der Schriftführer eine Niederschrift aufzunehmen, die vom 

Leiter der Versammlung und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die gefassten 

Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. 

 

7. Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 

grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 

Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die 

Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die 

Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die 

weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch 

nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich 

Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu 

berichten. 

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über 

a) Gebührenbefreiungen, 

b) Aufgaben des Vereins, 

c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, 

d) Beteiligung an Gesellschaften, 

e) Aufnahme von Darlehen ab EUR 5.000,00, 

f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich, 

g) Mitgliedsbeiträge, 

h) Satzungsänderungen, 

i) Auflösung des Vereins. 

 

8. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 

anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied 

hat eine Stimme. 

 

9. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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10. Wahlberechtigt sind nur Mitglieder des Vereins, die zum Zeitpunkt der 

Mitgliederversammlung das 14. Lebensjahr vollendet haben und Ihren Beitrag für das 

jeweilige Kalenderjahr gezahlt haben.  

 

11. Satzungsänderungen können nur mit 2/3 Stimmenmehrheit beschlossen werden. Über 

die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 

der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 8 DER VORSTAND 

1. Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern. Er vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist nur gemeinsam mit einem weiteren 

Vorstandsmitglied vertretungsberechtigt (Vieraugenprinzip). Diese Regelung gilt für alle 

Geschäftsvorfälle, die einer Zustimmung des Vorstandes bedürfen, sowohl im Innen- als 

auch im Außenverhältnis. Die Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB 

entfällt. Der Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben. Vorstand im Sinne 

des § 26 BGB sind alle im Vereinsregister eingetragenen Vorstandsmitglieder. 

 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der 

Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden 

Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 

 

3. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 

insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der 

Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. 

Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme 

teilzunehmen. 

 

4. Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal monatlich statt. Die Einladung zu 

Vorstandssitzungen erfolgt durch Einladung schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist 

von mindestens fünf Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens drei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind.  

 

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

 

6. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
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schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste 

Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von  allen Vorstandsmitgliedern zu 

unterzeichnen. 

 

7. Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 

 

§ 9 SATZUNGSÄNDERUNG 

1. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue 

Satzungstext beigefügt worden waren. 

 

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 10 BEURKUNDUNG VON BESCHLÜSSEN 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

 

§ 11 DATENSCHUTZ 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 
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3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 

zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

§ 12 ORDNUNGEN 

1. Der Vorstand beschließt und verändert mit absoluter Mehrheit eine Geschäftsordnung des 

Vereins. 

 

2. Außerdem sind Turnier- und Sportordnungen, Wettkampfbestimmungen und 

Schiedsordnungen der zuständigen Fachverbände für die Mitglieder des Vereins verbindlich. 

 

3. Die aufgeführten Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung.  

 

 

§ 13 AUFLÖSUNGSBESTIMMUNG 

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 

rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Sonneberg, die das Vereinsvermögen unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.   

 

 

Sonneberg, den 24. August 2019 

 

 


